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Strassenabstandsverordnung

Erkennen von groben Verstössen - polizeiliches Vorgehen

Kantonspolizei Zürich

Grundlagen

Verkehrsunfälle sind oft (auch) eine Folge von Sichtbehinderungen. 
Diese Anleitung beschreibt einen einfachen Weg zur Erkennung von gro-
ben Verstössen gegen die Bestimmungen des Planungs- und Bau-
gesetzes sowie der Strassenabstandsverordnung. Sie zeigt auf, wo die 
Sichtverhältnisse klar nicht (mehr) eingehalten sind, insbesondere als 
Folge des Nichtzurückschneidens von Pflanzen.

Die im Weiteren geltende Verkehrssicherheitsverordnung beinhaltet zum 
Teil schärfere Vorschriften über die einzuhaltenden Sichtfelder. Die vor-
liegende Anleitung dient deshalb nicht der schlüssigen Beurteilung eines 
konkreten Falles. Dafür wären die Verordnungstexte beizuziehen. Der 
Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen liegt primär bei den Ingenieur-
Kreisen des kantonalen Tiefbauamtes und bei den Gemeinden.

Vorgehen

Wenn möglich direkt Kontakt aufnehmen mit dem/der Verantwortlichen; 
falls Sichtbehinderung auf diesem Weg nicht beseitigt werden kann:

a) Feststellung einer krassen Sichtbehinderung ohne Verkehrsunfall

Meldung der genauen Örtlichkeit und der festgestellten Sichtbehinde-
rung an die zuständige Gemeindebehörde (Gemeindestrassen) oder an 
die zuständige Unterhaltsregion des kantonalen Tiefbauamtes (Staats-
strassen) mit dem Formular (KapoForms) "Verkehrsgefährdende 
Sichtbehinderung im Strassenverkehr; Meldung".

b) Feststellung einer krassen Sichtbehinderung mit Verkehrsunfall

Der/Die für die krasse Sichtbehinderung verantwortliche Grundeigen-
tümer/in ist im Rapport als Beteiligter/Beteiligte aufzuführen, wenn die 
Sichtbehinderung eine Ursache des Verkehrsunfalls war (unabhängig 
davon, ob Hauptursache oder "nur" Mitursache).
Die Sichtbehinderung ist unter Beilage einer Rapportkopie analog zu a) 
mit dem Formular (KapoForms) "Verkehrsgefährdende Sichtbehin-
derung im Strassenverkehr; Meldung" der zuständigen Behörde zu 
melden.



- Einzelne Bäume
- Sträucher, Hecken
- Temporäre Bepflanzungen

z.B. Mais, Sonnenblumen, Korn usw.
SAV § 14, § 16, § 17

Alleebäume sind Bestandteile der 
Strassenanlage bzw. des Strassen-
projekts
(Beurteilung nach StrG, nicht nach 
PBG)

Wälder
Forstgesetze

SAV = Strassenabstandsverordnung
StrG = Strassengesetz
PBG = Planungs- und Baugesetz
ABV = Allgemeine Bauverordnung

Pflanzen

Kantonspolizei Zürich

Behandlung siehe A - D Gerade Strassenabschnitte
SAV § 14, § 17

Verzweigungen und Ausfahrten
(Strasse ohne Nebenfahrbahn)
SAV § 14, §16, § 17

Verzweigungen und Ausfahrten
(Strasse mit begleitendem Radweg)
SAV § 14, § 16, § 17

Kurveninnenseiten
SAV § 14, § 16, § 17

Pflanzen

A

C

B

Kantonspolizei Zürich

D
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Reklamen
Baurechtliche Bewilligung
PBG § 309 lit. m
Kantonale Signalisations-
verordnung § 18

Gebäude
Höhe mind. 1.50m oder Bodenfläche

2
mind. 2m
Baurechtliche Bewilligung
PBG § 309 lit. a

Mauern und geschlossene Einfrie-
dungen Höhe über 80 cm
Baurechtliche Bewilligung
PBG § 309 lit. h

Fahrzeugabstellplätze
gemäss ABV handelt es sich um
Anlagen oder Ausstattungen
Baurechtliche Bewilligung
PBG § 309 lit. d oder lit. i

Bauten

Übrige Grundstücknutzungen

Kantonspolizei Zürich Kantonspolizei Zürich

Scheiterbeige
Baurechtliche Bewilligung
PBG § 309 lit. i / PBG § 240

Stacheldrahtzaun
SAV § 12
Bis 2.50m Höhe verboten

Sonderfälle
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1. Teil

Kantonspolizei Zürich

Strassenabstandsverordnung (SAV)

§ 14 Pflanzen dürfen nicht über Strassengrenze hinausragen
Pflanzabstand Sträucher / Hecken 0.50m
Pflanzabstand Bäume 4.00m
    Ausnahmen: Fuss- und Radwege 2.00m

Strassen mit Quartierverkehr 2.00m

§ 17 Höhe Lichtraum 4.50m
    Ausnahmen: Versorgungsrouten 4.80m

Exportrouten 5.20m
Fuss- und Radwege 2.50m

Gerade Strassenabschnitte
und Kurvenaussenseiten

A

(1)

(2)

(2)

(1)

2. Teil

Kantonspolizei Zürich

A
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Die Vorschriften beschränken sich im
Wesentlichen auf die Freihaltung des 
Lichtraums. (Regel: Fahrbahnbreite 
und Sicherheitszuschlag 50cm)
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1. Teil

Kantonspolizei Zürich

Kurveninnenseiten
B

H

1.50m

S
W

1.50m

Scheitelpunkt

Strassenabstandsverordnung (SAV)
§ 14 Pflanzen dürfen nicht über Strassengrenze hinausragen

Pflanzabstand Sträucher / Hecken 0.50m
Pflanzabstand Bäume 4.00m
    Ausnahmen: Fuss- und Radwege 2.00m

Strassen mit Quartierverkehr 2.00m
§ 16 Sichtbereich an der Innenseite von Kurven
§ 17 Höhe Lichtraum 4.50m

Ausnahmen: Versorgungsrouten 4.80m
Exportrouten 5.20m
Fuss- und Radwege 2.50m

(1)

(1)

(2)

(2)

2. Teil

Kantonspolizei Zürich

B
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!

!

Ein Verstoss gegen § 16 SAV liegt vor, wenn
die Sichtweite SW und der Abstand H vom 
Scheitelpunkt oder wenn die Höhenbestim-
mungen im Sichtbereich nicht eingehalten sind.
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innerorts ausserorts

Sichtweiten SW 50.00m 120.00m
Abstand Scheitelpunkt H 2.50m 6.00m



2. Teil

Kantonspolizei Zürich

C
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!
Ein Verstoss gegen § 16 SAV liegt vor, wenn die 
Sichtweite KSW oder wenn die Höhenbestim-
mungen im Sichtbereich nicht eingehalten sind. 
Für Ausfahrten beinhaltet die Verkehrssicher-
heitsverordnung zum Teil schärfere Vorschriften.
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innerorts ausserorts

Knotensichtweiten KSW 90.00m 150.00m
Abstand Beobachtungspunkt H 2.50m 2.50m
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1. Teil

Kantonspolizei Zürich

Strassenabstandsverordnung (SAV)
§ 14 Pflanzen dürfen nicht über Strassengrenze hinausragen

Pflanzabstand Sträucher / Hecken 0.50m
Pflanzabstand Bäume 4.00m
    Ausnahmen: Fuss- und Radwege 2.00m

Strassen mit Quartierverkehr 2.00m
§ 16 Sichtbereich bei Ausfahrten und Verzweigungen
§ 17 Höhe Lichtraum 4.50m

Ausnahmen: Versorgungsrouten 4.80m
Exportrouten 5.20m
Fuss- und Radwege 2.50m

Verzweigungen und Ausfahrten
(Strassen ohne Nebenfahrbahn)
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1. Teil

Kantonspolizei Zürich

Strassenabstandsverordnung (SAV)
§ 14 Pflanzen dürfen nicht über Strassengrenze hinausragen

Pflanzabstand Sträucher / Hecken 0.50m
Pflanzabstand Bäume 4.00m
    Ausnahmen: Fuss- und Radwege 2.00m

Strassen mit Quartierverkehr 2.00m
§ 16 Sichtbereich bei Ausfahrten und Verzweigungen
§ 17 Höhe Lichtraum 4.50m

Ausnahmen: Versorgungsrouten 4.80m
Exportrouten 5.20m
Fuss- und Radwege 2.50m

Verzweigungen und Ausfahrten
(Strassen mit begleitendem Radweg)

D
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Knotensichtweiten KSW 50.00m 50.00m
Abstand Beobachtungspunkt H 2.50m 2.50m

2. Teil

Kantonspolizei Zürich

D
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!
Ein Verstoss gegen § 16 SAV liegt vor, wenn die 
Sichtweite KSW oder wenn die Höhenbestim-
mungen im Sichtbereich nicht eingehalten sind. 
Für Ausfahrten beinhaltet die Verkehrssicher-
heitsverordnung zum Teil schärfere Vorschriften.
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